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SATZUNG FÜR DAS GEMEINSAME KOMMUNALUNTERNEHMEN „REGIONALWERK 

HAßBERGE“, ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS  

 

Präambel 

(1) Ziel des Regionalwerks Haßberge ist die Erreichung von größtmöglicher 

Energiesouveränität der Hoheitsgebiete der gewährtragenden kommunalen 

Gebietskörperschaften sowie die wirtschaftliche Teilhabe an der regionalen 

Wertschöpfung. Das Regionalwerk Haßberge soll durch die Schaffung de-

zentraler Energieerzeugungs- und Energievermarktungsstrukturen die lang-

fristige Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien sicherstellen und die 

Akzeptanz der lokalen Bevölkerung in Bezug auf die Errichtung Erneuerbarer 

Energie Anlagen steigern. Das Regionalwerk Haßberge will Synergieeffekte 

nutzen und Wissen, Sachverstand und Ressourcen der gewährtragenden 

kommunalen Gebietskörperschaften bündeln.  

(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Haßberge erlassen 

aufgrund von Art. 49 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-

beit in Bayern (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 

1994 (GVBl. S. 555; 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch § 8 

des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) folgende Satzung: 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Das Regionalwerk Haßberge ist ein selbstständiges Unternehmen der kom-

munalen Gebietskörperschaften (Träger)  

• Gemeinde Aidhausen, Frankenstraße 31, 97491 Aidhausen 

• Gemeinde Breitbrunn, Georg-Schäfer-Straße 56, 97500 Ebelsbach 

• Gemeinde Bundorf, Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i. UFr. 

• Markt Burgpreppach, Fußenburg 4, 97496 Burgpreppach 

• Gemeinde Ebelsbach, Georg-Schäfer-Straße 56, 97500 Ebelsbach 

• Stadt Ebern, Rittergasse 3, 96106 Ebern 
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• Stadt Eltmann, Marktplatz 1, 97483 Eltmann 

• Gemeinde Ermershausen, Rathausplatz 1, 96126 Ermershausen 

• Gemeinde Gädheim, Rathausstraße 3, 97531 Theres 

• Stadt Haßfurt, Hauptstraße 5, 97437 Haßfurt 

• Stadt Hofheim in Unterfranken, Obere Sennigstr. 4, 97461 Hofheim i. UFr. 

• Gemeinde Kirchlauter, Georg-Schäfer-Straße 56, 97500 Ebelsbach 

• Gemeinde Knetzgau, Am Rathaus 2, 97478 Knetzgau 

• Stadt Königsberg in Bayern, Marktplatz 7, 97486 Königsberg 

• Markt Maroldsweisach, Hauptstr. 24, 96126 Maroldsweisach 

• Gemeinde Oberaurach, Rathausstr. 25, 97514 Oberaurach 

• Gemeinde Pfarrweisach, Bahnhofstraße 2, 96176 Pfarrweisach 

• Gemeinde Rauhenebrach, Hauptstraße 1, 96181 Rauhenebrach 

• Markt Rentweinsdorf, Planplatz 2, 96184 Rentweinsdorf 

• Gemeinde Riedbach, Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i. Ufr.  

• Gemeinde Sand am Main, Kirchplatz 2, 97522 Sand a. Main 

• Gemeinde Stettfeld, Georg-Schäfer-Straße 56, 97500 Ebelsbach 

• Gemeinde Theres, Rathausstraße 3, 97531 Theres 

• Gemeinde Untermerzbach, Marktplatz 8, 96190 Untermerzbach 

• Gemeinde Wonfurt, Kirchgasse 3, 97539 Wonfurt 

• Stadt Zeil am Main, Marktplatz 8, 97475 Zeil a.Main 

• Landkreis Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt 

aus dem Landkreis Haßberge in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts (gemeinsames Kommunalunternehmen). 
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(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen führt den Namen „Regionalwerk 

Haßberge“ mit dem Zusatz „gemeinsames Kommunalunternehmen“ oder 

„gKU“. Es tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsver-

kehr auf.  

(3) Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Haßfurt. Räum-

licher Wirkungsbereich ist das Gebiet der Träger.  

§ 2 Stammkapital und Kapitalkonten 

(1) Das Stammkapital des gemeinsamen Kommunalunternehmens beträgt 

€ 87.200 und wird auf dem individuellen Kapitalkonto I verbucht. Das Konto 

ist unverzinslich. Am Stammkapital sind die Träger wie folgt mit Stammein-

lagen beteiligt:  

• Die Gemeinde Aidhausen mit € 1.600; 

• Die Gemeinde Breitbrunn mit € 1.000; 

• Die Gemeinde Bundorf mit € 900; 

• Der Markt Burgpreppach mit € 1.300; 

• Die Gemeinde Ebelsbach mit € 3.700; 

• Die Stadt Ebern mit € 7.200; 

• Die Stadt Eltmann mit € 5.500; 

• Die Gemeinde Ermershausen mit € 500; 

• Die Gemeinde Gädheim mit € 1.300; 

• Die Gemeinde St. Haßfurt mit € 13.900; 

• Die Stadt Hofheim in Unterfranken mit € 5.100; 

• Die Gemeinde Kirchlauter mit € 1.300; 

• Die Gemeinde Knetzgau mit € 6.600; 

• Die Stadt. Königsberg in Bayern mit € 3.600; 

• Der Markt Maroldsweisach mit € 3.100; 
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• Die Gemeinde Oberaurach mit € 4.000; 

• Die Gemeinde Pfarrweisach mit € 1.400; 

• Die Gemeinde Rauhenebrach mit € 2.800; 

• Der Markt Rentweinsdorf mit € 1.500; 

• Die Gemeinde Riedbach mit € 1.700; 

• Die Gemeinde Sand am Main mit € 3.100; 

• Die Gemeinde Stettfeld mit € 1.100; 

• Die Gemeinde Theres mit € 2.700; 

• Die Gemeinde Untermerzbach mit € 1.600; 

• Die Gemeinde Wonfurt mit € 1.900; 

• Die Stadt Zeil am Main mit €5.600; 

• Der Landkreis Haßberge mit € 3.200; 

Das Stammkapital wird durch die Träger in bar auf das Kapitalkonto I er-

bracht. Die Stammeinlagen sind mit Inkrafttreten der Satzung sofort zur Zah-

lung fällig. 

(2) Auf dem individuellen Kapitalkonto II werden die über das Stammkapital hin-

ausgehenden Einlagen gebucht. 

(3) Auf dem individuellen Verrechnungskonto werden die Gewinnanteile, die 

Entnahmen, die Zinsen sowie der sonstige im Rahmen der Satzung getätigte 

Zahlungsverkehr zwischen dem gemeinsamen Kommunalunternehmen und 

dem Träger gebucht. Das Konto ist unverzinslich. 

(4) Auf dem individuellen Verlustvortragskonto werden die einen Träger betref-

fenden Verlustanteile gebucht. Die Träger sind nicht verpflichtet, zum Aus-

gleich dieses Kontos Einzahlungen zu leisten. Das Konto ist unverzinslich. 

Künftige Gewinnanteile sind zunächst zur Auffüllung des Verlustvortragskon-

tos zu verwenden.  
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(5) Dem gemeinsamen Rücklagenkonto werden die diesem durch Beschluss der 

Träger zugewiesenen Teile des Gewinns oder sonstige Zuzahlungen der Trä-

ger gutgeschrieben. An dem gemeinsamen Rücklagenkonto sind die Träger 

stets im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I und II zueinander beteiligt. Das Konto 

ist unverzinslich.  

§ 3 Gegenstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens  

(1) Gegenstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist die Organisation 

und / oder effektive Umsetzung  

a) der gemeinsamen Entwicklung von Projekten und neuen Geschäftsfel-

dern im Bereich der Energieerzeugung, -vermarktung, -speicherung 

aus Erneuerbaren Energien sowie des landkreisweiten Energiever-

triebs. Hierzu zählt insbesondere die Identifizierung von neuen Ge-

schäftsfeldern im Bereich der Erneuerbaren Energien und die Entwick-

lung von Konzepten zur sauberen Energieerzeugung und -vermark-

tung;  

b) die Unterstützung der Träger bei der Gebietsentwicklung im Bereich 

der Erneuerbaren Energien sowie die frühzeitige Sicherung geeigneter 

Flächen;  

c) des Aufbaus und Betriebs einer Elektromobilitäts-Infrastruktur; 

d) einer geeigneten Plattform zur Bündelung sämtlicher öffentlicher Inte-

ressen im Bereich der Erneuerbaren Energien. 

(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann sich im Rahmen der kommu-

nalrechtlichen Zulässigkeit zum Zwecke der Erfüllung seiner Aufgaben an an-

deren Gesellschaften beteiligen oder Gesellschaften gründen, wenn dies dem 

Gegenstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens unmittelbar dient 

oder die Erreichung des Gegenstands des gemeinsamen Kommunalunterneh-

mens nur so sichergestellt werden kann. Das gemeinsame Kommunalunter-

nehmen kann insbesondere im Rahmen der kommunalen Zulässigkeit zum 

Zwecke der Realisierung der entwickelten Projekte im Bereich der Energieer-

zeugung und Energievermarktung aus Erneuerbaren Energien Tochtergesell-

schaften (sog. Projektgesellschaften) gründen.  
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(3) Im Falle der Gründung oder Beteiligung an anderen Gesellschaften ist sicher-

zustellen, dass die Haftung des gemeinsamen Kommunalunternehmens auf 

seine Einlage begrenzt ist.  

(4) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist im Rahmen der kommunal-

rechtlichen Zulässigkeit berechtigt, Geschäfte durchzuführen, die dem vor-

stehend beschriebenen Gegenstand unmittelbar dienen. 

§ 4 Beitritt weiterer Gebietskörperschaften  

(1) Dem gemeinsamen Kommunalunternehmen können weitere kommunale 

Gebietskörperschaften beitreten.  

(2) Der Betritt weiterer kommunaler Gebietskörperschaften erfolgt auf Antrag 

(Art. 50 Abs. 6 Satz 3 i. V. m. Art. 44 Abs. 2 Satz 2 KommZG) sowie durch Än-

derungen der Satzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens gemäß 

Art. 49 Abs. 1 Satz 2 KommZG. Der Beitritt bedarf der Zustimmung aller Trä-

ger gemäß Art. 50 Abs. 6 Satz 2 KommZG.  

§ 5 Organe und Ausschüsse 

Organe des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind:  

a) der Vorstand (§ 6) und  

b) der Verwaltungsrat (§ 7 bis § 9). 

§ 6 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitglied/ern. Ab Gründung 

von Tochtergesellschaften i. S. d.  § 3 Abs. (2) besteht der Vorstand aus min-

destens zwei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands sind einzelvertre-

tungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) befreit.  

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jah-

ren bestellt. Eine erneute Bestellung ist zulässig. Bei Vorliegen eines wichti-

gen Grundes kann der Verwaltungsrat Mitglieder des Vorstands durch Be-

schluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen vor-

zeitig abberufen werden. 
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(3) Der Vorstand leitet das gemeinsame Kommunalunternehmen eigenverant-

wortlich, sofern nicht gesetzlich, durch diese Satzung oder einer Geschäfts-

ordnung für den Vorstand etwas anderes bestimmt ist.  

(4) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzei-

tig zu unterrichten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über die Ange-

legenheiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens Auskunft zu geben. 

(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich schriftlich Zwischenbe-

richte über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans vorzulegen. 

Darüber hinaus hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn 

bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder 

Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwar-

ten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Träger haben können, ist dem 

Verwaltungsrat hierüber unverzüglich Bericht zu erstatten.  

(6) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats (ohne Stimm-

recht) teil, sofern der Verwaltungsrat nicht etwas anderes beschließt. In An-

gelegenheiten, die Mitglieder des Vorstands persönlich betreffen, entschei-

det der Verwaltungsrat nach Anhörung des betreffenden Vorstandsmitglieds 

in Abwesenheit der Vorstandsmitglieder.  

(7) Der Verwaltungsrat schließt mit dem Vorstand einen Dienstvertrag, der seine 

Aufgaben und Vergütung regelt. In dem Dienstvertrag ist zu vereinbaren, dass 

jedes Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die ihm im Geschäfts-

jahr jeweils gewährten Bezüge i. S. v. § 285 Nr. 9 lit. a) des Handelsgesetz-

buchs allen Trägern jährlich zur Veröffentlichung mitzuteilen.  

(8) Der Vorstand ist zuständig für die Wahrnehmung sämtlicher arbeitsrechtli-

cher Befugnisse gegenüber den Arbeitnehmern des gemeinsamen Kommu-

nalunternehmens. Er entscheidet eigenverantwortlich über die Einstellung 

qualifizierten Personals.  

(9) Der Verwaltungsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in wel-

cher u.a. die Geschäftsverteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern im In-

nenverhältnis, Gegenstand der gemeinsamen Beschlussfassung der Vor-

standsmitglieder sowie die Formvorschriften über die Beschlussfassung der 

Vorstandsmitglieder geregelt wird.  
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§ 7 Der Verwaltungsrat  

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 27 Mitgliedern. Jeder Träger entsendet ein 

Mitglied in den Verwaltungsrat, wobei der Landkreis durch den Landrat und 

die weiteren Träger durch den ersten Bürgermeister vertreten werden. Für je-

des von einem Träger entsandtes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestimmen. 

Das Stimmrecht eines Trägers bestimmt sich nach seiner Beteiligung am ge-

meinsamen Kommunalunternehmen. Dabei gewähren je 100,00 Euro am 

Stammkapital (Kapitalkonto I) eine Stimme.  

(2) Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter werden vom Verwaltungsrat aus 

seiner Mitte gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrzahl der Stimmen auf sich ver-

eint. Bei Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens wird der 

Landrat des Landkreises Haßberge als vorläufiger Vorsitzender und der Bür-

germeister der Gemeinde Aidhausen als sein vorläufiger Stellvertreter be-

stimmt. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können ihr Mandat nur aus wichtigem 

Grund niederlegen. Die Niederlegung ist durch schriftliche Erklärung gegen-

über dem Vorsitzenden anzuzeigen.  

(4) Legt der Vorsitzende den Vorsitz nieder, wird in der nächsten Verwaltungs-

ratssitzung, die im Falle der Verhinderung des stellvertretenden Vorsitzenden 

auch durch den Vorstand gemäß seiner Geschäftsordnung einberufen werden 

kann, aus der Mitte des Verwaltungsrats ein neuer Vorsitzender gewählt. Ge-

wählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Ent-

sprechendes gilt, wenn der stellvertretende Vorsitzende den stellvertreten-

den Vorsitz niederlegt. 

(5) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden von den Trägern für sechs 

Jahre bestellt. Abweichend hiervon endet die Amtszeit von Mitgliedern des 

Verwaltungsrats, die dem Träger angehören, mit dem Ende der Wahlzeit oder 

dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Träger. Die Mitglieder des Verwal-

tungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 

(6) Der Verwaltungsrat hat die Träger auf Verlangen über alle wichtigen Angele-

genheiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens zu unterrichten.  
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(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats unterliegen den Weisungen der jeweiligen 

Träger in den Fällen des § 8 Abs. (3) lit. a) bis lit. d). 

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine angemessene Entschädi-

gung. Nähere Einzelheiten werden in einer Entschädigungssatzung geregelt.  

(9) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

§ 8 Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands.  

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten 

des gemeinsamen Kommunalunternehmens Berichterstattung verlangen.  

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über folgende Maßnahmen, soweit be-

stimmte Maßnahmen nicht bereits im Rahmen des Wirtschaftsplans geneh-

migt wurden:  

a) die Änderung der Satzung des gemeinsamen Kommunalunterneh-

mens; 

b) den Beitritt zum und den Austritt einzelner Träger aus dem gemeinsa-

men Kommunalunternehmen einschließlich der Festlegung der Kondi-

tionen des Beitritts;  

c) die Auflösung oder Verschmelzung des gemeinsamen Kommunalun-

ternehmens;  

d) die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals sowie der Rückla-

gen (Kapitalkonto II) des gemeinsamen Kommunalunternehmens;  

e) Entnahmen vom individuellen Verrechnungskonto, soweit sie über den 

reinen Zahlungsverkehr hinausgehen; 

f) die Errichtung und unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des ge-

meinsamen Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen, die 

gänzliche oder teilweise Veräußerung von Beteiligungen und die Ände-

rung der Rechtsform oder Aufgaben von Beteiligungen; hierzu gehört 

auch die Gründung von Projektgesellschaften im Sinne des § 3 Abs. (2);  
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g) die Stimmabgabe des Vertreters des gemeinsamen Kommunalunter-

nehmens für Entscheidungen über die personelle Besetzung der Ge-

schäftsführung und gesellschaftsrechtlicher Gremien (z.B. Aufsichts-

rat, Beirat) bei Beteiligungen des gemeinsamen Kommunalunterneh-

mens an anderen Gesellschaften;  

h) die Stimmabgabe des Vertreters des gemeinsamen Kommunalunter-

nehmens in Gesellschaften, an denen das gemeinsame Kommunalun-

ternehmen beteiligt ist; 

i) den Erlass von Satzungen und Verordnungen im Rahmen des übertra-

genen Aufgabenbereichs (§ 3); in diesem Fall unterliegen die Mitglieder 

des Verwaltungsrats Weisungen des Kreistags und des jeweiligen 

Stadt-/Gemeinderats; 

j) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans;  

k) die Feststellung und Änderung des Jahresabschlusses sowie die Entlas-

tung des Vorstands;  

l) die Ergebnisverwendung, die Rückzahlung von Eigenkapital;  

m) Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, ins-

besondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstü-

cken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Veräußerung von 

Vermögensgegenständen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 

den Betrag von € 50.000,00 netto überschreitet;  

n) die Gewährung von Darlehen bzw. die Aufnahmen von Darlehen, die im 

Einzelfall den Betrag von € 50.000,00 netto überschreiten sowie die 

Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen, Be-

stellung sonstiger Sicherheiten sowie Rechtsgeschäfte, die den Vorge-

nannten wirtschaftlich gleichkommen; 

o) der Abschluss aller, das gemeinsame Kommunalunternehmen ver-

pflichtender, Verträge mit einem Wert von mehr als € 50.000,00 netto. 

Bei Dauerschuldverhältnissen berechnet sich der Wert nach dem Jah-

reswert der Leistungen; 
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p) der Einstieg in die konkretisierte Prüfung der Umsetzbarkeit (v.a. Ver-

fügbarkeit der Flächen und Abschluss von Flächensicherungsverträgen 

soweit damit eine Zahlung an den Vertragspartner bereits vor Inbe-

triebnahme einer Erneuerbaren Energien Anlage geschuldet wird, Prü-

fung der technischen und rechtlichen Umsetzbarkeit sowie die Kalkula-

tion der Wirtschaftlichkeit nebst einer entsprechenden Finanzierungs-

planung); 

q) Verfügungen über Projektrechte an Dritte oder an Projektgesellschaf-

ten,  

r) die Bestellung des Abschlussprüfers;  

s) die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands und de-

ren Stellvertretern aus wichtigem Grund sowie Regelung der Dienstver-

hältnisse der Mitglieder des Vorstands und deren Stellvertreter;  

t) die Erteilung und der Widerruf von Prokuren;  

u) Entscheidungen nach § 10 Abs. (3); 

v) die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern e.V. 

(KAV); 

w) die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten und Einlegung von Rechtsmit-

teln sowie der Erlass von Forderungen und Abschluss von Vergleichen. 

Es gilt Art. 34 Abs. 2 KommZG entsprechend. 

(4) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Stimmabgabe in der Gesellschafter-

versammlung in Projektgesellschaften betreffend 

a) die Änderung der Rechtsform und des Gesellschaftsvertrags der Pro-

jektgesellschaft; 

b) Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnis-

ses der Projektgesellschaft; 

c) die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Kündigung der Geschäfts-

führer der Projektgesellschaft; 
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d) der Wirtschaftsplan der Projektgesellschaft und die jeweilige Sparte 

des Wirtschaftsplans des gemeinsamen Kommunalunternehmens; 

bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.  

(5) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt das gemeinsame Kommunalun-

ternehmen gegenüber dem Vorstand sowie gegenüber Dritten für den Fall, 

dass das gemeinsame Kommunalunternehmen noch keinen Vorstand hat 

oder dieser nicht handlungsfähig ist.  

§ 9 Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats  

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Vor-

sitzenden des Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Tageszeit und 

Sitzungsort sowie die Tagesordnung angeben und den Mitgliedern des Ver-

waltungsrats spätestens sieben Tage vor der Sitzung zugehen. Der Tag der 

Sitzung zählt bei der Fristberechnung nicht mit. In dringenden Fällen kann die 

Frist auf drei Tage verkürzt werden.  

(2) Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal halbjährlich einzuberufen. Er muss 

außerdem einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des 

Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungsgegenstände dies beantragt.  

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwal-

tungsrats geleitet. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats bereitet die Sitzun-

gen des Verwaltungsrats vor. 

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind nichtöffentlich, soweit im Sinne von 

§ 2 Abs. 4 KUV in Sitzungen keine Satzungen oder Verordnungen beraten und 

beschlossen werden, die Rechte und Pflichten Dritter nicht begründen. Der 

Vorsitzende des Verwaltungsrats kann jederzeit sachkundige Dritte zu den 

Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Funktion zu einzelnen Tages-

ordnungspunkten hinzuziehen.  

(5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungs-

gemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsit-

zende des Verwaltungsrats, bzw. deren Stellvertreter anwesend und stimm-

berechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegen-

stände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn  
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a) die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung 

mehrheitlich zustimmt oder  

b) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellvertreter) 

anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.  

(6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-

schienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge 

hingewiesen werden.  

(7) Die Sitzungen des Verwaltungsrats finden in den Geschäftsräumen der Träger 

statt, soweit die Mitglieder des Verwaltungsrats nicht mehrheitlich etwas an-

deres beschließen. Beschlüsse des Verwaltungsrats werden grundsätzlich in 

Versammlungen gefasst und sind nach folgendem Abs. (9) zu protokollieren. 

Jedoch können Beschlüsse des Verwaltungsrats, soweit nicht zwingendes 

Recht eine andere Form vorsieht, auch telefonisch, in Textform, per Telefax, 

E-Mail, in Video- oder Telefonkonferenzen sowie in Kombination (z. B. Zu-

schaltung abwesender Mitglieder des Verwaltungsrats zu einer Sitzung des 

Verwaltungsrats oder durch nachträgliche Stimmabgabe) gefasst werden 

(Umlaufverfahren), wenn  

a) der Einberufende auf die Art der Beschlussfassung und auf die Frist zur 

Stimmabgabe in der Einladung hinweist und 

b) alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der Beschlussfassung teilneh-

men.  

Andernfalls ist das Umlaufverfahren gescheitert. In diesem Fall ist unverzüg-

lich eine Sitzung des Verwaltungsrats mit denselben Beschlussgegenständen 

einzuberufen. 

(8) Beschlüsse des Verwaltungsrats nach § 8 Abs. (3) lit. a) bis d) bedürfen der Zu-

stimmung aller Träger. Beschlüsse des Verwaltungsrats gemäß § 8 Abs. (3) 

lit. e) und lit. q) bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 

Stimmen. Im Übrigen werden die Beschlüsse des Verwaltungsrats mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht gesetzlich 

oder in diesem Vertrag etwas anderes geregelt ist. Stimmenthaltungen sind 

nicht zulässig. 
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(9) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nieder-

schrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen und dem 

Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

(10) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist befugt, anstelle des Verwaltungsrats 

dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besor-

gen. Hierüber hat der Vorsitzende des Verwaltungsrats den Verwaltungsrat in 

der nächsten Sitzung zu unterrichten. 

(11) Hält der Vorsitzende des Verwaltungsrats einen Beschluss des Verwaltungs-

rats für rechtswidrig, so hat er ihn zu beanstanden. Die Beanstandung hat auf-

schiebende Wirkung. Hält der Verwaltungsrat an seinem Beschluss fest, ist die 

Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde herbeizuführen. 

§ 10 Projekte 

(1) Sobald das gemeinsame Kommunalunternehmen die Planung zur Umset-

zung einer Anlage zur Verfolgung des Unternehmensgegenstands gemäß § 3 

Abs. (1) aufgenommen hat und hierfür über mindestens eine gesicherte 

Rechtsposition verfügt (im Folgenden „Projekt“), hat das gemeinsame Kom-

munalunternehmen in der Kosten- und Leistungsrechnung eine gesonderte 

Kostenstelle einzurichten, auf der alle mit dem jeweiligen Projekt verbunde-

nen internen und externen Aufwendungen zu erfassen sind. Eine gesicherte 

Rechtsposition liegt z.B. im Abschluss eines Flächensicherungsvertrags.  

(2) Der Vorstand hat im Rahmen seiner Berichterstattung dem Verwaltungsrat 

über den Stand der Projekte zu informieren. 

(3) Gleichzeitig mit der Entscheidung über die Gründung der Projektgesellschaft 

gemäß § 8 Abs. (3) lit. f) ist zu entscheiden, ob und in welcher Höhe die unmit-

telbare Beteiligung der Träger an der Projektgesellschaft erfolgen soll.  

§ 11 Verpflichtungserklärungen  

(1) Verpflichtende Erklärungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens be-

dürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer dauer-

haft überprüfbaren, qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-

turgesetz versehen sein. Dies gilt nicht für ständig wiederkehrende Geschäfte 

des täglichen Lebens, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. Die 
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Unterzeichnung erfolgt durch den Vorstand bzw. durch jeweils Vertretungs-

berechtigte. Die Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Regionalwerk 

Haßberge gKU“.  

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, sein 

Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertretung“, Prokuristen mit dem Zusatz 

„ppa“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“.  

§ 12 Spartenrechnung 

(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen führt eine Spartenrechnung 

durch. Hierbei werden in der jeweils gesonderten Sparte Sparten-Gewinn- 

und Verlustrechnungen sowie Spartenbilanzen ermittelt, in die sämtliche der 

jeweiligen Sparte zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und 

Auszahlungen einfließen. Das geschieht unter Einbeziehung der anteiligen 

Gemeinkosten, die, soweit sie nicht der jeweiligen Sparte direkt zuzuordnen 

sind, im Verhältnis der Sparten zueinander betriebswirtschaftlich sinnvoll und 

sachgerecht aufgeschlüsselt werden. 

(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen verfügt mindestens über fol-

gende Sparten: 

a) eine Sparte Eigenverwaltung; 

b) eine Sparte Projektentwicklung allgemein; 

c) je eine Sparte Projektentwicklung pro Projekt; 

d) je eine Sparte pro Beteiligung an einer Projektgesellschaft. 

§ 13 Ergebnisverteilung 

Am Gewinn des gemeinsamen Kommunalunternehmens nehmen die Träger 

im Verhältnis ihres Kapitalkontos I zueinander teil. 

§ 14 Überführung in den hoheitlichen Bereich  

des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

(1) Die Gewinne aus den wirtschaftlichen Tätigkeiten des gemeinsamen Kommu-

nalunternehmens werden stets zunächst in den hoheitlichen Bereich des 
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Kommunalunternehmens überführt und unterliegen dabei der Kapitalertrag-

steuer zzgl. Solidaritätszuschlag. Die Auszahlung der Gewinne an die Träger 

bleibt dann ertragsteuerfrei.  

(2) Die in § 13 geregelten Gewinnanteile der Träger werden daher jeweils um die 

Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag gemindert.  

§ 15 Entnahmen 

Entnahmen bedürfen der Beschlussfassung des Verwaltungsrats, soweit sie 

über den reinen Zahlungsverkehr hinausgehen. 

§ 16 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Prüfung  

(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich un-

ter Beachtung des Unternehmensgegenstands zu führen. Im Übrigen gelten 

die Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) über 

Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung, 

Art. 95 GO sowie die Regelungen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik 

(KommHV-Doppik). Die Rechnung des gKU wird gemäß 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 KUV nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buch-

führung geführt  

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Bestimmungen 

des Art. 91 Abs. 1 GO/Art. 79 Abs. 1 LKrO i. V. m. § 22 KUV aufgestellt und ge-

prüft. 

(3) § 27 der Verordnung über Kommunalunternehmen findet in seiner jeweiligen 

Fassung Anwendung. Nachrichtlich bedeutet dies im Zeitpunkt des Erlasses 

dieser Satzung, dass  

a) der Vorstand den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgs-

übersicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjah-

res aufzustellen und nach Durchführung der Abschlussprüfung dem 

Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen hat.  

b) der Jahresabschluss und der Lagebericht vom Vorstand unter Angabe 

des Datums zu unterzeichnen sind. 
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(4)  Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht 

über die Abschlussprüfung sind den Trägern zuzuleiten. Der Beschluss über 

die Feststellung des Jahresabschlusses ist ortsüblich bekanntzugeben.  

(5) Die Organe der Rechnungsprüfung der Träger haben das Recht, sich zur Klä-

rung von Fragen, die bei der Prüfung nach Art. 106 Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 

GO auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck die betrieb-

lichen Einrichtungen und Anlagen, die Bücher und Schriften des gemeinsa-

men Kommunalunternehmens einzusehen. 

§ 17 Wirtschaftsplan und Wirtschaftsjahr  

(1) Vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. 

Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan gemäß §§ 17, 18 KUV. 

Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan entsprechend § 5 Abs. 1 bis Abs. 5 der 

Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen nach den 

Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV- Doppik) 

beizufügen.  

(2) Das Wirtschaftsjahr des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist das Ka-

lenderjahr.  

§ 18 Ausscheiden eines Trägers, Auflösung des gemeinsamen Kommu-

nalunternehmens und Auseinandersetzung 

(1) Die Auflösung des gemeinsamen Kommunalunternehmens oder ein Antrag 

eines Trägers auf Austritt ist die ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten der Sat-

zung ausgeschlossen. Danach kann jeder Träger mit einer Frist von einem Jahr 

zum Ende eines Kalenderjahres aus dem gemeinsamen Kommunalunterneh-

men austreten. Der Austritt bedarf eines Antrags des jeweiligen Trägers und 

der Zustimmung aller Träger.  

(2) Scheidet ein Träger durch Austritt oder außerordentliche Kündigung aus dem 

gemeinsamen Kommunalunternehmen aus, so hat eine Auseinandersetzung 

mit ihm zu erfolgen. 
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(3) Im Rahmen der Auseinandersetzung erhält der Ausscheidende einen Abfin-

dungsanspruch. Der Abfindungsanspruch des ausscheidenden Trägers be-

steht anteilig in Höhe von 70 % des Unternehmenswerts bezogen auf den An-

teil der ausscheidenden Partei am gemeinsamen Kommunalunternehmen. 

(4) Die Ermittlung des Unternehmenswerts nach Abs. (3) erfolgt einvernehmlich 

durch die Träger. Kommt eine einvernehmliche Festlegung des Unterneh-

menswerts nicht zustande, wird der Unternehmenswert durch einen einver-

nehmlich von den Parteien zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer als Gutachter 

auf Kosten der ausscheidenden Partei. Die Bewertung durch den Wirtschafts-

prüfer hat entsprechend der „Grundsätze zur Durchführung von Unterneh-

mensbewertungen (IDW S 1)“ in der jeweils gültigen Fassung bzw. eines ent-

sprechenden Nachfolgestandards zu erfolgen. Maßgebend für den Unterneh-

menswert ist der danach festgestellte, objektivierte Unternehmenswert, wie 

er sich nach 2.3. „Neutraler Gutachter“ des vorbezeichneten Standards ergibt. 

Der Wirtschaftsprüfer ist danach zu beauftragen, in der Funktion als neutraler 

Gutachter tätig zu werden, der mit nachvollziehbarer Methodik einen von den 

individuellen Wertvorstellungen betroffener Parteien unabhängigen Wert - 

den objektivierten Unternehmenswert - ermittelt. 

(5) Kommt innerhalb von zwei Monaten keine Einigung auf einen Wirtschaftsprü-

fer zustande, so wird dieser durch den für den Sitz des gemeinsamen Kommu-

nalunternehmens zuständigen Präsidenten der Industrie- und Handelskam-

mer bestimmt.  

(6) Die zwischen der Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens und 

dem Ausscheiden eines Trägers durch das gemeinsame Kommunalunterneh-

men angeschafften Vermögenswerte und eingegangenen Verbindlichkeiten, 

die zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Trägers noch bestehen, bleiben im 

gemeinsamen Kommunalunternehmen, sofern die betreffende Aufgabe 

beim gemeinsamen Kommunalunternehmen verbleibt. 

(7) Dem gemeinsamen Kommunalunternehmen steht ein geldwerter Ausgleich 

zu, wenn angeschaffte Vermögenswerte über Einlagen der Träger finanziert 

wurden, der ausscheidende Träger den einlagefinanzierten Vermögensge-

genstand übernimmt und dies nicht im Rahmen der Unternehmensbewer-
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tung nach Abs. (4) berücksichtigt wurde. Verbleibt der einlagefinanzierte Ver-

mögensgegenstand im gemeinsamen Kommunalunternehmen, steht der 

geldwerte Ausgleich dem ausscheidenden Träger zu. Der geldwerte Aus-

gleich entspricht im Falle des Satzes 1 dem Wert des übernommenen Vermö-

gensgegenstands, im Falle des Satzes 2 dem vom ausscheidenden Träger 

übernommenen, prozentualen Anteil am Wert des Vermögensgegenstands, 

der für die Aufbringung der Einlage zur Finanzierung des Vermögensgegen-

stands maßgeblich war. Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt nach 

den handelsbilanziellen Restbuchwerten zum Zeitpunkt des Ausscheidens. 

§ 19 Ausschluss eines Trägers 

(1) Ein Träger kann von den übrigen Trägern durch einstimmigen Beschluss des 

Verwaltungsrats aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen ausge-

schlossen werden, wenn bei dem Träger ein wichtiger Grund i. S. d. Art. 44 

Abs. 2 KommZG vorliegt.  

(2) Der Beschluss über den Ausschluss muss innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Zeitpunkt getroffen werden, in dem sämtliche Träger von dem Aus-

schlussgrund Kenntnis erlangt haben. Dem betroffenen Träger steht bei dem 

Beschluss über den Ausschluss kein Stimmrecht zu. Der Beschluss über den 

Ausschluss wird, unabhängig von einer Abfindungszahlung, mit der Mittei-

lung an den betroffenen Träger durch den Verwaltungsratsvorsitzenden wirk-

sam. Der Beschluss ist so lange als wirksam zu behandeln, bis seine Unwirk-

samkeit rechtskräftig festgestellt ist. 

(3) Im Falle des Ausschlusses eines Trägers wird das gemeinsame Kommunalun-

ternehmen nicht aufgelöst, sondern von den verbleibenden Trägern unter der 

bisherigen Firma fortgesetzt. Der betroffene Träger scheidet aus dem ge-

meinsamen Kommunalunternehmen aus und erhält eine Abfindung nach 

§ 18 Abs. (3) bis (5) und Abs. (7). 

(4) Stichtag für die Berechnung der Abfindung ist der Tag der Beschlussfassung. 

§ 20 Bekanntmachungen  

Bekanntmachungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens erfolgen in dem 

Amtsblatt des Landkreises Haßberge. 
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§ 21 Inkrafttreten  

Das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unter-

franken. 

 , den   , den 

   

Gemeinde Aidhausen  Gemeinde Breitbrunn 

 , den   , den 

   

Gemeinde Bundorf  Markt Burgpreppach 

 , den   , den 

   

Gemeinde Ebelsbach  Stadt Ebern 

 , den   , den 

   

Stadt Eltmann  Gemeinde Ermershausen 

 , den   , den 

   

Gemeinde Gädheim  Stadt Haßfurt 

 , den   , den 

   

Stadt Hofheim i. UFr.  Gemeinde Kirchlauter 
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 , den   , den 

   

Gemeinde Knetzgau  Stadt Königsberg i.Bay. 

 , den   , den 

   

Markt Maroldsweisach  Gemeinde Oberaurach 

 , den   , den 

   

Gemeinde Pfarrweisach  Gemeinde Rauhenebrach 

 
, den 

  
, den 

   

Markt Rentweinsdorf  Gemeinde Riedbach 

 , den   , den 

   

Gemeinde Sand a. Main  Gemeinde Stettfeld 

 , den   , den 

   

Gemeinde Theres  Gemeinde Untermerzbach 

 , den   , den 

   

Gemeinde Wonfurt  Stadt Zeil a. Main 

   

   



 

 

 

Seite 22/22 

 

   

 , den    

   

Landkreis Haßberge   

 

 


